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Parlamentarischer Vorstoss 

Vorstoss-Nr.: 203-2017 
Vorstossart: Motion 
Richtlinienmotion: ☐ 
Geschäftsnummer: 2017.RRGR.546 

Eingereicht am: 04.09.2017 

Fraktionsvorstoss: Nein 
Kommissionsvorstoss: Nein 
Eingereicht von: Fuchs (Bern, SVP) (Sprecher/in) 

 
 

 
Hofer (Bern, SVP) 
 
 

Weitere Unterschriften: 0 

Dringlichkeit verlangt: Ja 
Dringlichkeit gewährt: Nein 07.09.2017 

RRB-Nr.:  vom  
Direktion: Polizei- und Militärdirektion  
Klassifizierung: Nicht klassifiziert 
Antrag Regierungsrat:  
  

Für eine ausreichende Schutzausrüstung der Kantonspolizei 

Der Regierungsrat wird beauftragt, die Kantonspolizei ausreichend mit Schutzbekleidung auszu-
rüsten. 

Begründung: 

Mit der Umsetzung der Motion 314-2015 «Für eine gegen die aktuelle neue Bedrohungslage 
gewappnete Kantonspolizei» wurden die Kräfte der Berner Kantonspolizei mit Sturmgewehren 
ausgerüstet. Diese Anpassung an die aktuelle Bedrohungslage ist ein richtiger Entscheid. Für 
eine ausreichende Ausrüstung bedarf es daneben aber auch über die entsprechende Schutzbe-
kleidung. Das Polizeikorps ist für heutige Einsätze wie Geiselnahmen, Schiessereien oder ge-
walttätige Ausschreitungen nicht optimal ausgerüstet. Es mangelt namentlich an Helmen und 
Schutzwesten für Polizeikräfte, die sich auf Patrouille befinden und im Notfall als Ersteinsatzkräf-
te am Platz sein müssen. Nicht wenige Polizisten haben mittlerweile auf eigene Kosten fehlende 
Gegenstände gekauft. Dieser Zustand ist aus Sicht der Motionäre unhaltbar. In anderen Bran-
chen ist der Arbeitgeber dazu verpflichtet, seine Angestellten mit entsprechender Schutzbeklei-
dung auszustatten. Gerade die Männer und Frauen der Kantonspolizei riskieren bei ihrer Arbeit 
oft ihre Gesundheit, wenn nicht gar ihr Leben. Die optimale Ausrüstung des Korps durch ausrei-
chende Schutzbekleidung muss daher garantiert sein! 
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Begründung der Dringlichkeit: Die leider zunehmende Gewaltbereitschaft bei Demonstrationen in der Bun-
desstadt verlangt nach dringenden Entscheiden und effizienten und lebensrettenden Schutzmassnahmen 
für Polizistinnen und Polizisten. 

Verteiler 
 Grosser Rat 


